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(3) Das Ministerium für Materialwirtschaft hat in Abstim
mung mit dem jeweils zuständigen Staatsorgan die Verant
wortung für die Nutzung von Abprodukten als Sekundärroh
stoffe und für den wissenschaftlich-technischen Vorlauf zur 
Nutzung festzulegen, wenn auf Grund der Spezifik des jewei
ligen Abproduktes eine eindeutige Zuordnung der Verantwor
tung gemäß § 3 nicht gegeben ist. Dabei kann die Verant
wortung für den wissenschaftlich-technischen Vorlauf solchen 
Betrieben und übergeordneten Organen übertragen werden, 
die dem jeweiligen Abprodukt vergleichbare Primärrohstoffe 
einsetzen.

- §9
(1) Das Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirt

schaft koordiniert die Zusammenarbeit der zentralen Staats
organe und der Räte der Bezirke zur Vorbereitung von grund
sätzlichen Entscheidungen auf dem Gebiet der schadlosen Be
seitigung von Abprodukten und kontrolliert hierzu die erfor
derlichen Maßnahmen.

(2) Das Ministerium für Umweltschutz und-Wasserwirt
schaft unterbreitet im Rahmen der ihm übertragenen Ver
antwortung der Staatlichen Plankommission Vorschläge .zur 
Erfassung, Bilanzierung und schadlosen Beseitigung von Ab
produkten. Dem Ministerium für Wissenschaft und Technik 
unterbreitet es Vorschläge für wissenschaftlich-technische 
Aufgabeh zur schadlosen Beseitigung von Abprodukten.

(3) Das Ministerium für Geologie hat im Rahmen der schad
losen Beseitigung von Abprodukten die Untersuchung der 
geologischen Bedingungen und das Abteufen von Bohrungen 
und das Errichten von Kavernen durch Solarbeiten zu ge
währleisten.

§10
Aufgaben der örtlichen Staatsorgane

(1) Die Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden ha
ben im Rahmen ihrer Verantwortung für die Erschließung und 
den Einsatz der ökonomischen Ressourcen im Territorium die 
für die Erfassung und Verwertung verantwortlichen Betriebe 
bei der Schaffung notwendiger Voraussetzungen zur Erfas
sung und Nutzung von Sekundärrohstoffen zu unterstützen.

(2) Die Räte der Bezirke Und Kreise haben in ihren Territo
rien Maßnahmen zur schadlosen Beseitigung von Abproduk
ten zu treffen. Die Räte der Bezirke, Abteilung Umweltschutz 
und Wasserwirtschaft, entscheiden mit Zustimmung der Or
gane der Hygieneinspektion, der Geologie und'der örtlichen 
Versorgungswirtschaft über die schadlose Beseitigung nicht 
nutzbarer Abprodukte auf Antrag gemäß § 4 Abs. 2. Sie 
legen in Koordination mit den Organen der örtlichen Ver
sorgungswirtschaft, des Gesundheitswesens und der Geologie 
die Art und Weise der schadlosen Beseitigung fest und ent
scheiden über die zweckmäßigste Form zur Bewirtschaftung 
von Deponien, soweit es sich nicht um Deponieplätze der ört
lichen Versorgungswirtschaft handelt.

(3) Die Räte der Bezirke, Abteilung Umweltschutz und 
Wasserwirtschaft, und die für die Aufgaben des Umweltschut
zes Verantwortlichen in den Räten der Kreise haben den Be
trieben für die schadlose Beseitigung von Abprodukten ge
eignete Ablagerungsstandorte oder Anlagen zur schadlosen 
Beseitigung der Abprodukte nachzuweisen. Ablagerungsplätze 
und Anlagen zur schadlosen Beseitigung von Abprodukten 
sind als Gemeinschaftsanlagen zu errichten und zu unterhal
ten. Der Hauptbetreiber wird durch den Rat des Bezirkes 
festgelegt. Die Mitnutzung durch andere ist vertraglich mit 
dem Hauptbetreiber zu regeln.

§11
Schlußbestimmungen

(1) Diese Durchführungsverordnung tritt am 1. Januar 1976 
in Kraft.

(2) Die Minister und die Leiter anderer zentraler Staats
organe sind berechtigt, im Einvernehmen mit dem Minister - 
für Materialwirtschaft und dem Minister für Umweltschutz

und Wasserwirtschaft spezifische Regelungen zur Erfassung 
und Nutzung von Abprodukten als Sekundärrohstoffe und zur 
schadlosen Beseitigung gegenwärtig nicht nutzbarer Abpro
dukte zu erlassen.

Berlin, den 11. September 1975

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S i n d e r m a n n  
, Vorsitzender * 1 2 3

Anordnung 
über die Gewährung von Stipendien 

an Direktstudenten der Universitäten,
Hoch- und Fachschulen 

der Deutschen Demokratischen Republik 
— Stipendienordnung —

vom 28. August 1975

Zur Zusammenfassung und Vereinheitlichung der Rechts
vorschriften über die Gewährung von Stipendien an Direkt
studenten der Universitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen Staatsorgane und in Übereinstimmung mit dem 
Zentralrat der Freien Deutschen Jugend und dem Zentral
vorstand der Gewerkschaft Wissenschaft folgendes angeord
net:

- § 1  
Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für
a) Studenten im Direktstudium an den Universitäten und 

Hochschulen (im folgenden Hochschulen genannt) und 
den Ingenieur- und Fachschulen (im folgenden Fach
schulen genannt) der DDR,

b) Studenten der DDR, die in anderen Staaten studieren,
c) Bürger anderer Staaten oder Staatenlose, die ihren 

ständigen Wohnsitz in, der DDR haben oder denen die 
DDR Asylrecht gewährt, für die Dauer des Aufenthal
tes in der DDR,

d) Bürger anderer Staaten oder Staatenlose, deren Eltem- 
oder Ehegatten langfristige Arbeitsverträge mit Betrie
ben, staatlichen Dienststellen oder Institutionen der 
DDR abgeschlossen haben, für die Dauer des Aufent-

_ haltes in der DDR.

§ 2

Grundsätze für die Stipendiengewährung

(1) Stipendien werden nach sozialen Gesichtspunkten und 
nach Leistung gewährt.

(2) Das Grundstipendium wird grundsätzlich in Abhängig
keit vom Einkommen der Eltern bzw. des Ehegatten bzw. des 
Studenten und der von ihnen zu versorgenden Kinder ge
währt. Es kann vöm Studenten beantragt werden und wird 
für 1 Studienjahr in der entsprechenden Höhe gezahlt. Bei 
grundlegenden Veränderungen der sozialen Situation der 
Eltern bzw. des Ehegatten oder des Einkommens des Stu-'. 
denten kann eine Veränderung der Stipendienzahlung bean
tragt werden. Über Stipendienveränderungen entscheiden die 
zuständigen Leiter. Stipendienveränderungen werden von 
dem Monat der Beantragung an wirksam.

(3) Für vorbildliche Leistungen im Studium Und in der 
gesellschaftlichen Arbeit können Studenten mit Leistungs
oder Sonderstipendien sowie mit Prämien ausgezeichnet wer
den. Das Leistungs- oder Sonderstipendium kann begründet 
aberkannt werden.


